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der Erhaltung oder Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustands vor einer 

Entnahme mildere Mittel wie zumutbarer Herdenschutz unumstößlich geprüft wer-

den. 

Daraus lässt sich ableiten, dass für den Umgang mit Arten im ungünstigen Erhal-

tungszustand unabhängig des jeweiligen Anhangs die Auflagen des Artikel 16 und 

somit des strengen Schutzes gelten, welche wiederum die vom Bundesrat als 

„starr“ und „zu streng“ bezeichneten Anforderungen des § 22b Absatz 1 sowie § 

22d Absatz 3 BJagdG rechtfertigt und nötig macht. 

Es sollte daher – wie im aktuellen Gesetzesentwurf vorgesehen – auch weiterhin 

der Erhaltungszustand entsprechende Berücksichtigung bei der Ausgestaltung des 

jeweiligen Jagdregimes finden. 

 

Kontinuierliche Prüfpflicht Erhaltung günstiger Erhaltungszustand 

Der Bundesrat kritisiert in Ziff. 1 auf BR-Drs. 765/25 (B) des Weiteren die in § 22b 

Abs. 1 BJagdG vermerkten Prüfpflichten bzgl. Jagdeinschränkungen im Falle eines 

ungünstigen Erhaltungszustands. Dieser Kritik muss widersprochen werden. Arti-

kel 14 FFH-RL erlaubt prinzipiell die Nutzung von Arten des Anhang V nur unter der 

Voraussetzung, dass sie mit dem günstigen Erhaltungszustand vereinbar ist. Der 

Erhaltungszustand ist nicht als starrer Zustand zu verstehen, sondern als dyna-

misch und lokal unterschiedlich zu bewerten. Vielmehr fungiert er als Prognose-

entscheidung über die zukünftige Zustandsentwicklung. So müssen zur Bewertung 

die jeweils aktuellen wissenschaftlich-begründeten Daten verwendet werden (vgl. 

Urteil vom 29.07.2024, C-436/22 (ASCEL)), insbesondere auf Grundlage des Monito-

rings nach Artikel 11 FFH-RL. Nach entsprechender Auslegung des Unionsrechts ist 

die kontinuierliche Bewertung der Auswirkungen von Maßnahmen wie der Nutzung 

oder die Entnahme auf den Erhaltungszustand auch bei Arten des Anhang V zwin-

gend notwendig. 

 

Günstiger Erhaltungszustand als zentraler Teil des Prüfkatalogs 

Nachbesserungsbedarf besteht insbesondere im Fehlen des unionsrechtlich zent-

ralen Kriteriums der Wiederherstellung bzw. Wahrung des günstigen Erhaltungszu-

stands im Prüfkatalog des § 22d Absatz 3 BJagdG. Konkret wird folgende Formulie-

rung vorgeschlagen (fett = neu): 

„§ 22d (3) Befindet sich die Tierart Wolf in einem ungünstigen Erhaltungszu-

stand, ist die Jagd auf den Wolf unabhängig von einer Schonzeit nur zuläs-

sig [Nr. 1 – 3], sofern sich dadurch der Erhaltungszustand der Population 

nicht verschlechtert oder die Erreichung eines günstigen Erhaltungszu-

stands nicht beeinträchtigt wird.“ 

Zudem wird empfohlen, § 22d Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 wie folgt zu formulieren (fett = neu): 

„1. zur Abwendung ernster land-, forst-, fischerei- oder wasserwirtschaftli-

cher oder sonstiger wirtschaftlicher Schäden“  

Begründet wird dies mit dem Umstand, dass sich im Fall eines ungünstigen Erhal-

tungszustand an den Vorgaben des Artikel 16 FFH-RL orientiert werden muss. Glei-

ches gilt im Übrigen für § 22d Absatz 4 Satz 2a), falls sich – wie aus der Begründung 

hervor geht – dieser Teil auf die Voraussetzungen des § 22d Absatz 3 (ungünstiger 



 

 

Seite 3/4 

Erhaltungszustand) bezieht. Da der genaue Bezug nicht klar aus dem Gesetzestext 

hervor geht, sollte hier nachgeschärft werden. 

 

Einschränkung einstweiliger Rechtsschutz bzgl. Managementplan 

Der Forderung des Bundesrates entspr. Ziff. 6 auf BR-Drs. 765&25 (B), dass Wider-

spruch und Anfechtungsklagen gegen einen Managementplan keine aufschie-

bende Wirkung haben sollten, sollte nicht nachgekommen werden. 

§ 22d Abs. 2 BJagdG zielt auf die anvisierte reguläre, d.h. anlasslose Bejagung. Da-

her ist anzunehmen, dass die Entnahme nicht im Notfall oder zur Abwendung einer 

drohenden Gefahr erfolgt und somit auch keine zeitliche Dringlichkeit besteht. Wa-

rum gerade hier dann die aufschiebende Wirkung eines Widerspruchs entfallen 

sollte, ist nicht nachzuvollziehen. Sind rechtswidrige Abschüsse erst einmal vollzo-

gen, kann der entstandene Schaden für Artenschutz und Wolfsindividuum nicht 

durch nachfolgende Gerichtsurteile wieder ausgeglichen werden. Besonderes Au-

genmerk ist darauf zu legen, dass Managementpläne – vor allem wenn revierüber-

greifend – vermutlich nicht nur auf Einzelentnahmen zielen. Demnach wäre, sollte 

ein Managementplan nicht gesetzeskonform erstellt worden sein, direkt ein hoher 

Schaden in Form von unrechtmäßig entnommenen Wölfen zu befürchten. Zudem 

ist ein überwiegendes Vollzugsinteresse wohl nicht mit der Vermeidung von Ver-

waltungsaufwand begründbar. Des Weiteren ist anzuzweifeln, ob die geplante Auf-

hebung des einstweiligen Rechtsschutzes mit dem Vorsorgeprinzip nach Artikel 

191 (2) AEUV vereinbar wäre. Mitgliedsstaaten dürfen keine Maßnahmen zur Nut-

zung oder Entnahme von Arten nach Artikel 14 FFH-RL ergreifen, wenn diese nach 

den besten verfügbaren Erkenntnissen nicht zweifelsfrei mit dem günstigen Erhal-

tungszustand vereinbar sind. Wir empfehlen daher ausdrücklich, Ziff. 6 der Bun-

desratsempfehlung nicht nachzukommen. 

Allgemeine Einordnung 

Grundlegend sei nochmals unsere grundsätzliche Kritik an zwei der drei „Säulen“ 

des Gesetzesentwurfs erlaubt. Zum einen erachten wir die Einführung einer gene-

rellen Jagdzeit (Jul-Okt) nicht als wirksam, um Weidetierrisse zu vermeiden – 

nicht die Anzahl der Wölfe in einer Region, sondern die Anwendung von Herden-

schutz ist für das Rissgeschehen maßgeblich. Zudem erzeugt der Gesetzesentwurf 

unrealistische Vorstellungen über den Umfang der rechtlich-zulässigen, anlasslo-

sen Bejagung, die in Realität – bei Wahrung eines günstigen Erhaltungszustands – 

nicht erfüllt werden können. Die Zahlen des aktuellen Bestands ergeben vor allem 

in der kontinentalen biogeografischen Region nur einen extrem geringen „Puffer“ 

zu dem 2025 im FFH-Bericht gemeldeten Referenzwert der Population. Es wird 

demnach kaum Spielraum für eine grundlegende Bejagung geben, da zuvor alle 

Mortalitäten wie Verkehrsopfer, behördlich-angeordnete als auch illegale Ab-

schüsse, Krankheiten und natürliche Sterblichkeit einberechnet werden müssen.  

Im Falle problematischen Wolfsverhaltens muss es Handlungsmöglichkeiten bis 

hin zum Abschuss geben, mit klar geregelten Zuständigkeiten. Eine anlasslose Be-

jagung wird die Debatte jedoch nicht befrieden und kann leicht den Erhaltungszu-

stand gefährden. 

  






